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Rundschreiben Nr. 91/2011

a) Bezirkstagspräsidenten
b) Mitglieder der Bezirkstage
c) Bezirksverwaltungen
d) Sozialverwaltungen

Landesrechtliche Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG); Erwei-
terung des Unterbringungsgesetzes
Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rundschreiben 63/ 2010 und 74/ 2011 haben wir über das Bundesgesetz zur Neu-

ordnung der Sicherungsverwahrung, mit dem das Therapieunterbringungsgesetz (ThUG)

eingeführt worden war und die geplante landesrechtliche Umsetzung berichtet. Am 13.

Juli 2011 hat der Bayerische Landtag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen ein

Gesetz zur Änderung des Unterbringungsgesetzes, Drs. 16/ 9321 (Anlage) beschlossen,

mit dem die landesrechtliche Umsetzung des ThUG zunächst abgeschlossen ist. Die

massiven Bedenken aus der Wissenschaft, der Vollzugspraxis und des Verbandes der

bayerischen Bezirke sind letztlich nicht berücksichtigt worden.

Allerdings hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 eine deutliche

Entspannung in die Diskussion über die Umsetzung des ThUG für die Bezirke zumindest

bezüglich der praktischen Auswirkungen gebracht. Der Anwendungsbereich des ThUG

dürfte auf Grund dieses Urteils nur mehr sehr gering sein. Auf Anordnung des Bundes-

verfassungsgerichts ist bis zum Jahresende 2011 von den Strafvollstreckungskammern

über die weitere Unterbringung des Personenkreises zu entscheiden, der von dem Urteil

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 17. Dezember 2009 unmittelbar

betroffen ist (nachträgliche Verlängerung oder Anordnung von Sicherungsverwahrung).

Eine weitere Unterbringung dieser Klientel in der Sicherungsverwahrung darf demnach

nur erfolgen, wenn eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- und Sexualstraftaten
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aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzu-

leiten ist und zugleich eine psychische Störung attestiert wird. Liegt dies nicht vor, sind

die Betroffenen freizulassen.

Das ThUG selbst formuliert geringfügig niederschwelligere Kriterien: Voraussetzung ist

eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass infolge der psychischen Störung die körperliche Un-

versehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen

Person erheblich beeinträchtigt wird. Nach Auffassung von Sachverständigen wäre es

verfassungsrechtlich bedenklich, wenn die Zivilkammern, die die Unterbringung nach

dem ThUG anordnen sollen, eine niedrigere Eingriffsschwelle ansetzten als die Strafvoll-

streckungskammern in Folge des Urteils des BVerfG. Nach dieser Rechtsauffassung

kämen für eine Unterbringung direkt nach dem ThUG nur Täter in Betracht, die in Folge

des EuGH-Urteils bereits aus der Sicherungsverwahrung entlassen worden waren. Da

dies in Bayern nicht geschehen ist, könnten allenfalls Personen, die in anderen Bundes-

ländern aus der Sicherungsverwahrung entlassen worden sind, und im Anschluss nach

Bayern übersiedelt sind, hierfür in Betracht kommen.

Der Gesetzgeber muss in Konsequenz aus dem aktuellen Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts die Sicherungsverwahrung entsprechend den Vorgaben des Bundesver-

fassungsgerichts neu regeln, insbesondere ist auch für dieses Klientel im Rahmen der

Sicherungsverwahrung eine Begleitung in Freiheit durch Lockerungen und Therapie vor-

zusehen.

Hier gilt es darauf zu achten, dass die Sicherungsverwahrung in Bayern diesen Anforde-

rungen künftig auch tatsächlich gerecht wird und ausreichend geeignete dezentrale Ein-

richtungen zur Sicherungsverwahrung mit Lockerungsmöglichkeiten geschafft werden;

andernfalls ist zu befürchten, dass die künftig einzurichtende Begleitung der Sicherungs-

verwahrten in die Freiheit weiterhin und sogar verstärkt über § 67a StGB erfolgen könn-

te. Unter der Vorraussetzung einer besseren Förderung der Resozialisierung des Betrof-

fenen kann schon bisher und auch künftig nach § 67 a Abs. 2 Satz 1 StGB die Unterbrin-

gung von Sicherungsverwahrten im Maßregelvollzug der Bezirke erfolgen.

Wenn aber die Sicherungsverwahrung wie eine Einrichtung im Sinne des ThUG ausges-

tattet wird, erübrigt sich gegebenenfalls die Unterbringung im Maßregelvollzug bzw. die

Schaffung eigener Einrichtungen.
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Fazit: Die Gefahr der langfristigen Anbindung des in Frage stehenden Personenkreises

an den Maßregelvollzug (ThUG und § 67 a StGB) ist noch nicht gebannt. Es gilt also wei-

ter, diese Problemstellungen aufmerksam im Auge zu behalten, auch wenn gegenwärtig

völlig offen ist, ob ThUG-Klienten tatsächlich in den forensischen Klinken der Bezirke

untergebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wenk-Wolff






